
Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 17. Juni 2021 gemäß Art. 53 SE-VO in 
Verbindung mit § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG (Tagesordnungspunkt 8): 

 

Nach Art. 53 SE-VO in Verbindung mit § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG, der durch das Gesetz zur 

Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) neu eingeführt wurde, beschließt die 

Hauptversammlung der börsennotierten Gesellschaft künftig mindestens alle vier Jahre über die 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Die Abstimmung kann auch die bestehende Vergütung 

bestätigen. In dem Beschluss sind die nach § 87a Abs. 1 Satz 2 AktG erforderlichen Angaben 

sinngemäß zu machen oder in Bezug zu nehmen. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der home24 SE ist in § 14 der Satzung geregelt. 

Gemäß § 14 der Satzung haben die Aufsichtsratsmitglieder Anspruch auf eine feste 

Vergütungskomponente. Die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats bemisst sich 

nach den Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. seinen Ausschüssen, die vom jeweiligen Mitglied 

übernommen werden. 

Der Aufsichtsrat hat anlässlich der Neuregelung durch das ARUG II eine Überprüfung der 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder vorgenommen. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass 

die Höhe der Vergütung und die konkrete Ausgestaltung des Vergütungssystems für den 

Aufsichtsrat im Hinblick auf die Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und die Situation der 

Gesellschaft angemessen sind. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie das System, auf dem diese Vergütung basiert, 

werden bestätigt. 

Der Wortlaut von § 14 der Satzung ist im Anschluss wiedergegeben. 

§ 14 Vergütung 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 

jährliche Vergütung von EUR 30.000,00 (in Worten: Euro dreißigtausend). Anstelle der 

Vergütung nach Satz 1 erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats eine feste, nach Ablauf des 

Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung von EUR 90.000,00 (in Worten: Euro 

neunzigtausend), der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats eine solche Vergütung in 

Höhe von EUR 45.000,00 (in Worten: Euro fünfundvierzigtausend). Der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses erhält zusätzlich eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 

jährliche Vergütung von EUR 30.000,00 (in Worten: Euro dreißigtausend) und Mitglieder des 

Prüfungsausschusses erhalten zusätzlich eine solche Vergütung von EUR 10.000,00 (in Worten: 

Euro zehntausend). 



(2) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 

angehören oder das Amt des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden innehaben, 

erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung. 

(3) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern über die Vergütung gemäß 

vorstehenden Absätzen hinaus die ihnen bei der Ausübung ihres Aufsichtsratsmandates 

vernünftigerweise entstehenden Auslagen sowie die etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu 

entrichtende Umsatzsteuer. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in 

angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 

Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die 

Gesellschaft. 

(5) Die Vergütung nach Absatz 1 wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die über die 

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr beschließt, für das die Vergütung gezahlt wird. 

 


